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Auf dem Weg zu den Einheitlichen Ansprechpartnern
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Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Regierungschef der Länder vom 19. Dezember 
2007 (Auszug):( g)

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs„Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs 
der Länder betonen die Notwendigkeit, unter 
Beachtung föderaler Strukturen dieBeachtung föderaler Strukturen die 
Dienstleistungsrichtlinie möglichst einheitlich 
umzusetzen
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umzusetzen.    ...
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[...] Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs 
der Länder übertragen dazu der Wirtschafts-der Länder übertragen dazu der Wirtschafts
ministerkonferenz gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie dasministerium für Wirtschaft und Technologie das 
Mandat für die Gesamtkoordinierung dieser 
Aufgabe “Aufgabe.
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Aufgrund eines Mandats der Wirtschafts-g
ministerkonferenz vom 7./8. Dezember 2006 
vom Bund-Länder-Ausschuss Dienst-
leistungswirtschaft erstellte Papiere:

Verortungsmöglichkeiten für „Einheitliche 
Ansprechpartner“ im föderalen SystemAnsprechpartner  im föderalen System 
Deutschlands
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Anforderungsprofil für „Einheitliche g p „
Ansprechpartner“
(abrufbar jeweils unter(abrufbar jeweils unter 
www.dienstleistungsrichtlinie.de, Menüpunkt 
Umsetzung der Richtlinie“)„Umsetzung der Richtlinie )

Si d Z k Ei h itli h P fil dSinn und Zweck: Einheitliches Profil und 
Leistungsangebot der Einheitlichen Ansprech-

t b i W h d föd l Vi lf lt
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partner bei Wahrung der föderalen Vielfalt
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Abgrenzung der Einheitlichen g g
Ansprechpartner von Gründerzentren

Übernahme aller Formalitäten für Aufnahme 
und Ausübung von Dienstleistungstätigkeitenund Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten
aber nicht für alle Gründer, Beschränkung auf 
Di tl i t b iDienstleistungserbringer
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Abgrenzung der Einheitlichen g g
Ansprechpartner von Gründerzentren

Zuständig auch für grenzüberschreitend tätigeZuständig auch für grenzüberschreitend tätige 
Dienstleistungserbringer aus anderen 
Mitgliedstaaten auch wenn sie sich nicht inMitgliedstaaten, auch wenn sie sich nicht in 
Deutschland niederlassen wollen und damit 
keine Gründer sindkeine Gründer sind
Einheitlicher Ansprechpartner muss keine 
umfassende Beratung leisten oder bei der
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umfassende Beratung leisten oder bei der 
Erstellung eines Geschäftsplans behilflich sein
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Abgrenzung der Einheitlichen g g
Ansprechpartner von Gründerzentren

Einheitlicher Ansprechpartner ist zumEinheitlicher Ansprechpartner ist zum 
Tätigwerden verpflichtet
Einheitlicher Ansprechpartner mussEinheitlicher Ansprechpartner muss 
verbindliche Informationen zur Verfügung 
stellenstellen
Einheitlicher Ansprechpartner unterliegt der 
(A t ) H ft
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(Amts-) Haftung
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Rollenverständnis der Einheitlichen Ansprech-p
partner / Abgrenzung zur Europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit / IMIg

Europäische Verwaltungszusammenarbeit:Europäische Verwaltungszusammenarbeit:
Zusammenarbeit zwischen den für die 
Kontrolle der Dienstleistungserbringer 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
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Rollenverständnis der Einheitlichen Ansprech-p
partner / Abgrenzung zur Europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit / IMIg

IMI (Internal Market Information SystemIMI (Internal Market Information System, 
Binnenmarktinformationssystem):

Elektronisches System zur Vernetzung der 
Behörden der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
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Europäischen Verwaltungszusammenarbeit
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Rollenverständnis der Einheitlichen Ansprech-p
partner / Abgrenzung zur Europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit / IMIg

Fokus Europäische VerwaltungsFokus Europäische Verwaltungs-
zusammenarbeit / IMI:
E l i ht b i d Üb hErleichterungen bei der Überwachung von 
Dienstleistungserbringern
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Rollenverständnis der Einheitlichen Ansprech-p
partner / Abgrenzung zur Europäischen 
Verwaltungszusammenarbeit / IMIg

Einheitliche Ansprechpartner:Einheitliche Ansprechpartner:
Zentrale Anlaufstellen für Dienstleistungs-
erbringer / Verfahrensmittler im Verhältnis zur 
zuständigen Behörde
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Abwicklung aller für die Aufnahme undAbwicklung aller für die Aufnahme und 
Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit 
notwendigen Verfahren und Formalitätennotwendigen Verfahren und Formalitäten
Fokus: 
E l i ht fü Di tl i t b iErleichterungen für Dienstleistungserbringer
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Kernaufgaben der Einheitlichen g
Ansprechpartner

Information: Für Dienstleistungserbringer und 
DienstleistungsempfängerDienstleistungsempfänger
Koordinierung (Verfahrensmittler zwischen 
Di tl i t b i d tä diDienstleistungserbringer und zuständigen 
Behörden)
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Kernaufgaben der Einheitlichen g
Ansprechpartner

Entgegennahme von Pflichtinformationen (Art. 
11 Abs 3 EG-Dienstleistungsrichtlinie:11 Abs. 3 EG-Dienstleistungsrichtlinie: 
Gründung von Tochtergesellschaften, 
Veränderung der Genehmigungssituation)Veränderung der Genehmigungssituation)
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Aufgabenbereich der Einheitlichen g
Ansprechpartner

Alle Verfahren und Formalitäten, die für die 
Aufnahme und Ausübung einer DienstleistungsAufnahme und Ausübung einer Dienstleistungs-
tätigkeit erforderlich sind 
(Art 6 Abs 1 EG Dienstleistungsrichtlinie)(Art. 6 Abs. 1 EG-Dienstleistungsrichtlinie) 
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Aufgabenbereich der Einheitlichen g
Ansprechpartner

Auch Verfahren in Bereichen, die materiell nicht ,
der EG-Dienstleistungsrichtlinie unterfallen, 
können über Einheitliche Ansprechpartner 
abgewickelt werden, wenn es sich dabei um 
Verfahren handelt, die für die Aufnahme einer 
Di l i ä i k i f d li h i d ( BDienstleistungstätigkeit erforderlich sind (z.B. 
Verfahren zur Anerkennung von Berufs-
qualifikationen Beibringung von Gesundheits
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qualifikationen, Beibringung von Gesundheits-
zeugnissen).
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Dienstleistungsbegriff nach der EG-g g
Dienstleistungsrichtlinie

Sehr weiter Dienstleistungsbegriff: g g
Dienstleistung ist jede selbständige 
wirtschaftliche Tätigkeit, die in der Regel gegen 
Entgelt erbracht wird (Art. 4 Nr. 1 EG-
Dienstleistungsrichtlinie)
Selbständige Tätigkeit muss vorliegen
Erfasst sind sowohl Dienstleistungen, die für 
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g
Unternehmen, als auch solche, die für 
Verbraucher erbracht werden
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Dienstleistungsbegriff nach der EG-g g
Dienstleistungsrichtlinie

Erfasst sind sowohl Tätigkeiten, die eine räumliche asst s d so o ät g e te , d e e e äu c e
Nähe zwischen Dienstleistungserbringer und 
Dienstleistungsempfänger oder aber auch den g p g
Ortswechseln des einen oder anderen vor-
aussetzen, als auch Leistungen, die im Fern-
absatz (z.B. über das Internet) erbracht werden 
können
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie

Anwendungsbereich: Dienstleistungen die vonAnwendungsbereich: Dienstleistungen, die von 
einem in einem Mitgliedstaat nieder-
gelassenen Dienstleistungserbringergelassenen Dienstleistungserbringer 
angeboten werden 
laut Beschluss der Wirtschaftsminister-
konferenz sollen auch inländische Dienstleister 
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von den Erleichterungen durch die Richtlinie 
profitieren
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie, ausgenommene 
Bereiche, allgemeine Anforderungen

Vielzahl der vom AnwendungsbereichVielzahl der vom Anwendungsbereich 
ausgenommenen Bereiche spiegelt schwierige 
Verhandlungen über EG-Dienstleistungs-Verhandlungen über EG Dienstleistungs
richtlinie mit unterschiedlichen Interessenlagen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten wider
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der Kommission und der Mitgliedstaaten wider
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / ausgenommene 
Bereiche (Beispiele)

Nicht-wirtschaftliche Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse (=Dienstleistungen, dieallgemeinem Interesse ( Dienstleistungen, die 
nicht für eine wirtschaftliche Gegenleistung 
erbracht werden))
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / ausgenommene 
Bereiche (Beispiele)

Z T schwierige Abgrenzungen: z BZ.T. schwierige Abgrenzungen: z.B. 
Dienstleistungen im Bereich der nationalen 
Grund- und Sekundarschulbildung die ohneGrund und Sekundarschulbildung, die ohne 
Gegenleistung erbracht werden, nicht erfasst;
Aber: nicht alle Dienstleistungen im

25

Aber: nicht alle Dienstleistungen im 
Bildungsbereich ausgenommen 
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / ausgenommene 
Bereiche (Beispiele)

VerkehrsdienstleistungenVerkehrsdienstleistungen
Gesundheitsdienstleistungen (Ausnahme gilt 
nicht für Tätigkeiten die auf einenicht für Tätigkeiten, die auf eine 
Verbesserung des Wohlbefindens oder auf 
Entspannung abzielen)
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Entspannung abzielen)
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / ausgenommene 
Bereiche (Beispiele)

Mit der Ausübung öffentlicher Gewalt 
verbundene Tätigkeiten (Ausnahme erfasst nur g (
bestimmte Tätigkeiten und nicht ganze Berufe)
Bestimmte soziale DienstleistungenBestimmte soziale Dienstleistungen
Arbeits- und Sozialrecht
St
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Steuern
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / allgemeine 
Anforderungen
Allgemeine Anforderungen / Erwägungsgrund 9:
EG-Dienstleistungsrichtlinie findet keine AnwendungEG Dienstleistungsrichtlinie findet keine Anwendung 
auf Anforderungen, die von Dienstleistungserbringern 
im Zuge der Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit g g g
genauso beachtet werden müssen wie von Privat-
personen (Bsp.: Straßenverkehrsvorschriften)
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Anwendungsbereich der EG-g
Dienstleistungsrichtlinie / allgemeine 
Anforderungen

Schwierige Abgrenzungen, z.B.: Handelt es 
sich beim Baurecht um allgemeine An-g
forderungen im Sinne von Erwägungsgrund 9?
Kommission: Jedenfalls dann nicht wenn esKommission: Jedenfalls dann nicht, wenn es 
sich um Vorschriften handelt, die speziell die 
Ansiedlung von (großflächigen) Einzelhandels-
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Ansiedlung von (großflächigen) Einzelhandels
betrieben regeln
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Möglichkeit, weitere Zuständigkeiten des g , g
Einheitlichen Ansprechpartners zu begründen

Es besteht im Sinne einer wirtschaftsfreundlichen 
Regelung die Möglichkeit über den Anwendungs-Regelung die Möglichkeit, über den Anwendungs-
bereich der EG-Dienstleistungsrichtlinie hinaus 
weitere Zuständigkeiten des Einheitlichenweitere Zuständigkeiten des Einheitlichen 
Ansprechpartners zu begründen:

30



A f d  W   d  Ei h itli h  A h tAuf dem Weg zu den Einheitlichen Ansprechpartnern

Möglichkeit, weitere Zuständigkeiten des g , g
Einheitlichen Ansprechpartners zu begründen

In erster Linie durch Landesrecht (Grundsätzliche e ste e du c a des ec t (G u dsät c e
Länderzuständigkeit für das Verwaltungs-
verfahren): Einheitlicher Ansprechpartner (in fast ) p p (
allen Bundesländern) auch für reine Inlands-
sachverhalte zuständig
Daneben auch durch Bundesrecht: Alle Verfahren 
nach Gewerbeordnung können über den 
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Einheitlichen Ansprechpartner abgewickelt 
werden (Abweichungsbefugnis der Länder)



A f d  W   d  Ei h itli h  A h tAuf dem Weg zu den Einheitlichen Ansprechpartnern

Umsetzungsstand in anderen Mitgliedstaaten g g
(Beispiele)

Frankreich: mit physischer Infrastruktur in jedemFrankreich: mit physischer Infrastruktur in jedem 
Departement, Einheitliche Ansprechpartner 
territorial, nach Branchen und Rechtsform des ,
Unternehmens gegliedert
Großbritannien, Niederlande: ohne physische p y
Infrastruktur, ein zentraler „virtueller“ EA
Polen: mehrere Einheitliche Ansprechpartner 
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(nach Dienstleistungsbereichen gegliedert) mit 
physischer Infrastruktur, zentrales Internetportal
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Für weitere Informationen:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat IIA3 – Grundsatzfragen der Dienstleistungswirtschaft/Referat IIA3 Grundsatzfragen der Dienstleistungswirtschaft/
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie
Scharnhorststraße 34-37
10115 B li10115 Berlin
Tel.: 030/18615 – 7528
Fax: 030/18615 – 7046
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E-Mail: BUERO-IIA3@bmwi.bund.de


